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AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung

AVS Assurance-vieillesse et survivants
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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Private Vorsorge

Einen Einkauf in die Säule 3a ermöglichen wollte Erich Ettlin (cvp, OW) im Juni 2019 mit
einer Motion. Der Bundesrat soll die Möglichkeit schaffen, dass Personen, welche in
früheren Jahren keine oder nur Teilbeiträge in die Säule 3a einbezahlt haben, zeitlich
und finanziell begrenzte, aber im Einkaufsjahr vollständig vom steuerbaren Einkommen
abziehbare Nachzahlungen vornehmen können. Dies soll aber nur alle fünf Jahre
möglich sein, auf den maximalen Einkaufsbetrag für Selbständigerwerbende begrenzt
sein und Wohneigentumsbezüge nicht berücksichtigen. Hingegen soll auch für
diejenigen Jahre nachbezahlt werden können, in denen eine Person kein AHV-
Einkommen aufwies. Seine Motion begründete Ettlin damit, dass durch die Reduktion
der überobligatorischen Rentenhöhe in der beruflichen Vorsorge die dritte Säule für
die Erhaltung der gewohnten Lebenshaltung wichtiger werde. Mit dieser Motion gebe
man den Personen, die früher den Maximalbetrag mangels AHV-Einkommen oder
finanzieller Mittel nicht haben einzahlen können – also einem Drittel der 3a-
Kontoinhaberinnen und -inhaber – die Möglichkeit, ihre private Vorsorge zu stärken. 
Der Bundesrat wies allerdings mit Verweis auf seine Antwort zur Motion Hess (svp, BE;
Mo. 18.3836) darauf hin, dass die Vorlage Ettlin lediglich Personen mit einem
steuerbaren Einkommen von über CHF 100'000 Franken pro Jahr zugute käme. Zudem
habe sie nicht abschätzbare Folgen für die Steuereinnahmen. 
In der Herbstsession 2019 behandelte der Ständerat die Motion. Dabei widersprach der
Motionär der Ansicht des Bundesrates: Es würden eben nicht nur Personen mit
höherem Einkommen von einer solchen Regelung profitieren, sondern «Leute wie du
und ich». Für sehr wohlhabende Personen hingegen seien die Einkaufsmöglichkeiten
aufgrund der Einschränkungen nicht interessant. Diese Ausführungen ergänzte Joachim
Eder (fdp, ZG) um den Hinweis, dass dieser Vorschlag die Eigenverantwortung in der
Säule 3a stärken wolle. Paul Rechsteiner (sp, SG) pflichtete hingegen der Einschätzung
des Bundesrats bei und verwies darauf, dass durch die Säule 3a ausser dem
Steuerabzug keine Rendite erwirtschaftet werde und sie entsprechend nicht zur
Sicherung der Lebensführung im Alter tauge. Schliesslich habe diese Änderung grosse
Auswirkungen auf die Kantone und könne somit nicht ohne deren Anhörung
beschlossen werden – insbesondere nicht von der Kantonskammer. In der Folge
beantragte Anne Seydoux-Christe (cvp, JU), die Motion der Kommission zuzuweisen,
was sowohl der Motionär als auch der Rat mit 20 zu 13 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
ablehnten. Mit demselben Stimmenverhältnis nahm die kleine Kammer anschliessend
die Motion an. 1

MOTION
DATUM: 12.09.2019
ANJA HEIDELBERGER

Im September 2018 reichte Erich Hess (svp, BE) eine Motion für eine Stärkung der
persönlichen Altersvorsorge ein. Durch eine von den Steuern abzugsfähige
Maximaleinzahlung von CHF 15'000 pro Jahr (für Erwerbstätige ohne berufliche
Vorsorge CHF 45'000 pro Jahr) anstelle der bisherigen CHF 6'768 soll die private
Vorsorge attraktiver gemacht werden. 
Der Bundesrat lehnte den Vorstoss ab, da bereits jetzt nur 13 Prozent der
Steuerzahlenden den Maximalbetrag der dritten Säule geltend machen können. Zwei
Jahre nach Einreichung wurde die Motion im September 2020 unbehandelt
abgeschrieben. 2

MOTION
DATUM: 25.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

1) AB SR, 2019, S. 698 f.
2) Mo. 18.3836
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